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Anlage 2 – Textfestsetzungen zur IV. Änderung des Bebauungsplanes „Im Hahn - Er-
weiterung“ der Stadt Montabaur  
 
I. Mischgebiet  (MI und MI 1) 
 
1. Art der baulichen Nutzung – MI und MI 1 - § 9 I Nr. 1 BauGB -  
 
1.1 Ein Teil des Plangebietes – siehe Planeintrag -  wird als Mischgebiet i.S.d. § 6 BauNVO 
festgesetzt – siehe Planeintrag -  
 
1.2 Im Mischgebiet sind  
 

 Wohn-, Geschäfts- und Bürogebäude,  
 Kleinflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten, wobei 

die diese Nutzung gemäß § 1 V BauNVO dahingehend eingeschränkt wird, dass zen-
trenrelevante Randsortimente in einem sachlichen Zusammenhang zum Hauptsorti-
ment stehen müssen und auf maximal 10 % der Fläche des Hauptsortiments begrenzt 
werden. 

 Einzelhandel im Plangebiet ist darüber hinaus mit Waren zulässig, die der jeweilige 
Betrieb selbst herstellt, ver- oder bearbeitet, repariert oder die im räumlichen oder be-
trieblichen Zusammenhang mit dem Produktions- oder Handwerksbetrieb stehen.  
Die Handelsnutzung muss also dem Gewerbe- oder Handwerksbetrieb zugeordnet und 
ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse deutlich untergeordnet sein und wird 
daher auf maximal 25 % der Bruttogrundfläche (BGF), höchstens 350 m² Verkaufsflä-
che, festgesetzt. 

 Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
 Sonstige  Gewerbebetriebe, 
 Anlagen für Verwaltungen sowie für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke 
und  

 Tankstellen 
 

nach § 6 II BauNVO allgemein zulässig. 
 
1.3 Im Mischgebiet sind  

 Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten,  
 Gartenbaubetriebe, 
 Anlagen für kirchliche Zwecke, 
 Vergnügungsstätten nach § 6 II Nr. 8 BauNVO 

und  
 die Ausnahmen gemäß § 6 III BauNVO – weitere Vergnügungsstätten –  

gemäß §§ 1 V, VI und IX BauNVO nicht zulässig. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung –- §§ 9 I Nr. 1 BauGB i.V.m. 16 ff. BauNVO –  
2.1 MI – Gebiet  
 
2.1.1 Grundflächenzahl 
 
Die Grundflächenzahl wird auf maximal 0,6 festgesetzt. 
 
Die Grundflächenzahl für die private Parkplatzfläche wird auf 0,8 festgesetzt. 
 
2.1.2. Geschossflächenzahl 
 
Die Geschossflächenzahl wird auf maximal 1,2 festgesetzt. 
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2.1.3 Anzahl der zulässigen Vollgeschosse  
 
Die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse wird auf II bestimmt. 
 
2.1.4 Firsthöhe  
 
Die Firsthöhe darf 11,00 m, gemessen vom tiefsten Punkt des natürlichen Geländes 
am Gebäude, nicht überschreiten. 
 
2.2 MI 1 – Gebiet  
 
2.2.1 Grundflächenzahl 
 
Die Grundflächenzahl wird auf maximal 0,6 festgesetzt. 
 
Die zulässige Grundfläche innerhalb des MI1 darf gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 19 
Abs.4 BauNVO durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten bis zu einer 
Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden. 
 
2.2.2 Geschossflächenzahl 
 
Die Geschossflächenzahl wird auf maximal 1,2 festgesetzt. 
 
2.2.3 Anzahl der zulässigen Vollgeschosse  
 
Die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse wird auf II bestimmt. 
 
2.2.4 Firsthöhe  
 
Die Firsthöhe darf 11,00 m, gemessen vom tiefsten Punkt des natürlichen Geländes 
am Gebäude, nicht überschreiten. 
 
3. Bauweise – MI und MI 1 - §§ 9 I Nr. 2 BauGB i.V.m. 22 BauNVO –  
 
3.1 Im MI – Gebiet wird eine offene Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern zuge-
lassen. 
 
3.2 Im MI 1 – Gebiet wird keine Bauweise festgesetzt; die Gebäudelänge jedoch auf 
maximal 50 m begrenzt.  
 
4. Anzahl der zulässigen Wohneinheiten pro Gebäude – MI und MI 1 -  § 9 I Nr. 
6 BauGB –  
 
Pro Einzelhaus werden maximal 4 Wohneinheiten und pro Doppelhaushälfte maximal 2 
Wohneinheiten zugelassen.  
 
II. Kerngebiet  
 
1. Art der baulichen Nutzung - § 9 I Nr. 1 BauGB -  
 
1.1 Ein Teil des Plangebietes wird als Kerngebiet i.S.d. § 7 BauNVO festgesetzt – siehe 
Planeintrag -  
 
1.2 Im Kerngebiet sind  
 

 Geschäfts-, Büro – und Verwaltungsgebäude,  



3 
 

 Einzelhandelsbetriebe mit dem nahversorgungsrelevanten Sortiment Lebensmittel, 
d.h.  Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren, Naturkost usw. (Lebensmitteldis-
countmärkte) mit einer Verkaufsflächenzahl (VFZ) von 0,2088  

 und  
Einzelhandelsbetriebe mit dem nahversorgungsrelevanten Sortiment Drogeriewaren, 
d.h. Parfüms, Kosmetika, Wasch-/Putzmittel usw. (Drogeriemärkte) mit einer Verkaufs-
flächenzahl (VFZ) von 0,2088 
oder 
Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten mit einer Verkaufsflä-
chenzahl von bis zu maximal 0,4177, wobei die diese Nutzung gemäß § 1 V BauNVO 
dahingehend eingeschränkt wird, dass zentrenrelevante Randsortimente in einem 
sachlichen Zusammenhang zum Hauptsortiment stehen müssen und auf maximal 10 
% der Fläche des Hauptsortiments begrenzt werden. 

 Kleinflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten, wobei 
die diese Nutzung gemäß § 1 V BauNVO dahingehend eingeschränkt wird, dass zen-
trenrelevante Randsortimente in einem sachlichen Zusammenhang zum Hauptsorti-
ment stehen müssen und auf maximal 10 % der Fläche des Hauptsortiments begrenzt 
werden. 

 Einzelhandel im Plangebiet ist darüber hinaus mit Waren zulässig, die der jeweilige 
Betrieb selbst herstellt, ver- oder bearbeitet, repariert oder die im räumlichen oder be-
trieblichen Zusammenhang mit dem Produktions- oder Handwerksbetrieb stehen.  
Die Handelsnutzung muss also dem Gewerbe- oder Handwerksbetrieb zugeordnet und 
ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse deutlich untergeordnet sein und wird 
daher auf maximal 25 % der Bruttogrundfläche (BGF), höchstens 350 m² Verkaufsflä-
che, festgesetzt. 

 Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
 sonstige  nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe mit Ausnahme von Bordellen so-

wie bordellartigen Betrieben, 
 Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

und  
 Wohnungen im Teilgebiet MK A im zweiten und dritten Obergeschoss bis zu einem 

Anteil von maximal 50 % der zulässigen Geschossfläche des Gesamtgebäudes.  
 

nach § 7 II BauNVO allgemein zulässig. 
 
1.3 Im Kerngebiet sind  
 

 sonstige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten,  
 Anlagen für kirchliche Zwecke, 
 Vergnügungsstätten sowie damit verwandte Gewerbebetriebe wie Nachtlokale jegli-

cher Art, Spielhallen, Tanzbars, Varietees, Discotheken, Kabaretts usw.. 
 Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Tiefgaragen, 
 und  
 die Ausnahmen gemäß § 7 III BauNVO – sonstige Tankstellen und Wohnungen  –  

gemäß §§ 1 V, VI und IX BauNVO nicht zulässig. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung - §§ 9 I Nr. 1 BauGB i.V.m. 16 ff. BauNVO –  
 
2.1 Grundflächenzahl 
 
Die Grundflächenzahl wird auf maximal 0,6 festgesetzt.  
 
Im Kerngebiet darf abweichend von § 19 IV 2 BauNVO die festgesetzte Grundflä-
chenzahl durch Anlagen nach § 19 IV Ziffern 1 und 3  BauNVO bis zu der festgesetz-
ten Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden.  
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2.2. Geschossflächenzahl 
 
Die Geschossflächenzahl wird auf maximal 1,2 festgesetzt. 
 
2.3 Anzahl der zulässigen Vollgeschosse  
 
2.3.1 Die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse im Teilgebiet MK A wird auf höchstens 
IV bestimmt. 
 
2.3.2 Die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse übrigen Kerngebiet wird auf höchs-
tens II bestimmt. 
 
2.4 Firsthöhe  
 
2.4.1 Die Firsthöhe im Teilgebiet MK A darf 15,00 m, gemessen vom tiefsten Punkt 
des natürlichen Geländes am Gebäude, nicht überschreiten. 
 
2.4.2 Die Firsthöhe im übrigen Kerngebiet darf 11,00 m, gemessen vom tiefsten Punkt 
des natürlichen Geländes am Gebäude, nicht überschreiten. 
 
3. Bauweise - §§ 9 I Nr. 2 BauGB i.V.m. 22 BauNVO –  
 
Im Kerngebiet wird keine Bauweise festgesetz; die Gebäudelänge jedoch auf maxi-
mal 50 m begrenzt.  
 
III. Maßnahmen zur Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft - 
§ 9 I Nr. 20  und 25 BauGB - 
 
3.1 Je angefangene 8 oberirdische Stellplätze ist ein Laubbaum erster Ordnung mit einem 
Stammumfang von mindestens 14 – 16 cm zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Pro 
Baum ist eine offene Baumscheibe von mindestens 9 m² Größe vorzusehen. 
 
3.2 Anstelle eines Laubbaumes erster Ordnung können auch zwei Laubbäume zweiter Ord-
nung gepflanzt und dauerhaft unterhalten werden. Pro Baum ist eine offene Baumscheibe von 
mindestens 2 x 3 m Größe vorzusehen. 
 
3.3 Die Größe der Baumscheiben kann auf 2 x 2 m reduziert werden, wenn angrenzend min-
destens 25 m² Fläche mit versickerungsfähigen Materialien wie Rasenpflaster, Rasengitter-
steine usw. befestigt werden.  
 
3.4 Maximal die Hälfte der nach den Ziffern 3.1 und 3.2 erforderlichen Laubbäume kann auch 
in den Grünflächen an den Grundstücksgrenzen angepflanzt werden. 
 
3.5 Die Baumscheiben sind mit Pollern, Pfosten, Randsteinen, Gittern o.ä. gegen ein Befahren 
durch Kraftwagen zu sichern.  
 
3.6 Bei der erstmaligen baulichen Nutzung eines Grundstücks sind je angefangene 250 m² 
Grundstücksfläche ein Laubbaum erster Ordnung mit einem Stammumfang von mindestens 
14 – 16 cm zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Anstelle eines Laubbaumes erster Ord-
nung können auch zwei Laubbäume zweiter Ordnung gepflanzt und dauerhaft unterhalten 
werden. Die Pflanzverpflichtung kann durch den dauerhaften Erhalt einer entsprechenden An-
zahl gleichwertiger vorhandener Bäume erfüllt werden.  
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IV. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 
 
Gehölze und Gebäude dürfen während der Brut- und Nestlingszeit gemäß den Vorgaben des 
BNatSchG vom 01. März bis zum 30 September nicht beseitigt werden. Die Maßnahme dient 
zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG mit Beeinträch-
tigung der im Untersuchungsraum vorhandenen Vogelarten während der Brutzeiten. Das Bau-
feld ist daher nur innerhalb der zulässigen Zeiten zu räumen.  
 
Vor der Rodung der Gehölze sind eventuell vorhandene Baumhöhlen an den zu beseitigenden 
Bäumen auf Besatz durch artenschutzrechtlich relevante Arten zu untersuchen (z. B. Fleder-
mäuse). Sollten geschützte Arten angetroffen werden, sind diese fachgerecht umzusetzen. 
Die Baumhöhlen sind anschließend zu verschließen, sofern die Rodung nicht kurzfristig er-
folgt.  
 
V. Die bisherigen textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Im Hahn – Erweiterung“ werden in vollem Umfang durch die neuen Regelungen ersetzt. 
 
VI. Bestandsschutz 
  
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten in allen Teilbereichen nur für Neu-, Um – und 
Anbauten oder sonstige Veränderungen von baulichen Anlagen. Bereits bebaute oder be-
pflanzte Grundstücke sind bestandsgeschützt.  
 
VII. Hinweise  
 
1. Landesbetrieb Mobilität, Diez  
 
Bei der Errichtung von Hochbauten im Nahbereich (Unterschreitung eines Abstandes von 
20,00 m zur L 313) des Kreisverkehrsplatz dürfen die Sichtweiten im Bereich der Einmündung 
der Bahnhofstraße in den Kreisverkehrsplatz gemäß Rast 06 nicht beeinträchtigt werden. Das 
Sichtfeld ist zwingend freizuhalten. 
 
Entsprechende Planungen sind vorab mit dem Landesbetrieb Mobilität, Goethestraße, Diez, 
abzustimmen.  
 
2. Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz  
 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 
4020, DIN EN-1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben oder grö-
ßere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) werden objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen empfohlen.  
 
Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu beachten.  
 
3. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesarchäologie, Koblenz 
 
Der Vorhabenträger wird auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht (§16 – 21 
DSchG RLP) hingewiesen. Der Baubeginn ist mindestens zwei Wochen vorher per Email über 
landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de oder telephonisch unter 0261 66753000 anzuzei-
gen. Weiterhin wird der Vorhabenträger wie auch die örtlich eingesetzten Firmen darüber  un-
terrichtet, dass ungenehmigte sowie unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Bereichen, in 
denen archäologische Denkmäler vermutet werden, nach § 33 I Nr 13 DSchG RLP ordnungs-
widrig sind und mit Geldbußen von bis zu 125.000,- € geahndet werden können (§ 33 II DSchG 
RLP). 
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4. SGD Nord – Regionalstelle Wasserwirtschaft -, Montabaur  
 
Die SGD Nord weist daraufhin, dass es nach einem Starkregenereignis zum Zusammenfluss 
des oberflächigen Abflusses im Straßenkörper der Alleestraße kommen kann. Die Konzentra-
tionen sind z.T. als mäßig eingestuft worden.  
 
VIII. Empfehlungen  

Es wird empfohlen, lärmsensible Räume in Wohngebäuden – insbesondere Schlaf- und Kin-
derzimmer – auf der der L 313 bzw. der K 82 abgewandten Hausseite anzuordnen.  
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IX. Anlage Sortimentsliste der nahversorgungs-, innenstadt- und nichtinnenstadt-rele-

vanten Sortimente für die Stadt Montabaur  
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